
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Kulturinitiative im Kreis Düren e.V. 
(KIK) für den Besuch der Veranstaltungen im Rahmen der Festspiele Burg Nideggen:

1. Mit dem Erwerb der Eintrittskarten werden die AGB anerkannt.

2. KIK behält sich Termin-, Besetzungs-, Programm- und Spielstättenänderungen 
vor. Diese berechtigen nicht zur Rückgabe der Eintrittskarten.

3. Beim Verlassen des Veranstaltungsgeländes verliert die Eintrittskarte ihre 
Gültigkeit.

4. Die Veranstaltungen finden Open-Air und bei jedem Wetter statt. Bei unsicherer 
Witterung wird empfohlen, regenfeste Kleidung und Regencapes mitzuführen.

5. Das Aufspannen von Regenschirmen während der Veranstaltung ist wegen der 
damit verbundenen Sichtbehinderung für andere Besucher nicht gestattet. Wir weisen 
darauf hin, dass es aufgrund der Witterung zur Verzögerung des Beginns der 
Veranstaltung oder zu Unterbrechungen kommen kann.

6. Wird die Veranstaltung dennoch vor Beginn aufgrund extremer 
Wetterbedingungen abgesagt, so wird der Kartenpreis an der Vorverkaufsstelle 
zurückerstattet, an der die Eintrittskarte erworben wurde (nur gegen Vorlage der 
Originaleintrittskarten innerhalb einer Frist von 30 Tagen). 

7. Bei Abbruch einer bereits begonnenen Veranstaltung aufgrund behördlicher 
Anordnung, wegen höherer Gewalt oder sonstigen Gründen besteht kein Anspruch auf 
Rückvergütung.

8. Sollten einzelne Konzert- und/oder Showteile (z.B. Feuerwerk) ausfallen, so 
besteht kein Anspruch auf Erstattung des Eintrittspreises. Gebühren (z.B. 
Vorverkaufsgebühr, Versand- oder Bearbeitungsgebühren) werden in allen genannten 
Fällen nicht erstattet.

9. Informationen über den Veranstaltungsablauf werden ausschließlich am 
Veranstaltungsort bekannt gegeben. Bitte kommen Sie deshalb auf jeden Fall dorthin, 
auch bei ungünstiger Witterung.

10. KIK behält sich das Recht vor, den Einlass aus wichtigem Grund (gegen 
Rückerstattung des Eintrittspreises) zu verwehren.

11. Die Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit nach 
der neuesten Fassung sind zu beachten und einzuhalten. Das Jugendschutzgesetz gilt auf 
dem Konzertgelände, und den Nebenflächen. Jeder Besucher unserer Veranstaltung ist 
verpflichtet, seinen Ausweis ständig bei sich zu tragen. Säuglingen und Kleinkindern ist 
der Aufenthalt auf dem Gelände untersagt.

12. Das Mitbringen von Getränken und Speisen ist ausdrücklich untersagt und wird 
kontrolliert. Das Mitbringen von Glasbehältern oder gefährlichen Gegenständen ist 



untersagt und wird kontrolliert. Das Veranstaltungspersonal ist autorisiert, entsprechende 
Gegenstände während der Veranstaltung in Verwahrung zu nehmen.
13. Das Mitbringen von pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln, Waffen sowie 
waffenähnlichen Gegenständen auf die Veranstaltung ist grundsätzlich untersagt. Bei 
Nichtbeachtung erfolgt Verweis aus dem Veranstaltungsgelände. Ein Anspruch auf 
Rückerstattung des Eintrittspreises besteht in diesem Fall nicht.

14. Die Mitnahme von Tieren auf das Veranstaltungsgelände ist nicht gestattet.

15. Jegliche Ton-, Foto-, Film- und Videoaufnahmen der Veranstaltungen, auch für 
den privaten Gebrauch, sind untersagt. Zuwiderhandlung wird verfolgt. Das Personal des 
Veranstalters ist berechtigt, Aufnahmegeräte und Kameras einzuziehen und bis zum Ende 
der Veranstaltung einzubehalten. Zuwiderhandlungen lösen Schadensersatzpflichten aus 
und können zum Ausschluss des Besuchers vom weiteren Konzertbesuch führen.

16. Für den Fall, dass während einer Vorstellung Bild- und/oder Tonaufnahmen durch 
dazu berechtigte Personen gemacht werden, erklärt sich der Besucher mit dem Erwerb 
der Eintrittskarte damit einverstanden, dass er evtl. in Bild und/oder Ton aufgenommen 
wird und die Aufzeichnungen ohne Anspruch auf Vergütung veröffentlicht und verwertet 
werden dürfen. 

17. Bei Konzerten besteht die Gefahr von möglichen Hör- und 
Gesundheitsschäden. Der Besucher besucht das Konzert selbstverantwortlich und auf 
eigene Gefahr. KIK kann keine Haftung für eventuelle Gesundheitsschäden, insbesondere 
Hörschäden übernehmen. KIK bemüht sich um einen angemessenen Lautstärkepegel 
während des Festivals und stellt kostenlose Ohrenstöpsel zur Verfügung.

18. KIK haftet nicht für verloren gegangene oder gestohlene Sachen.

19. Dem von KIK autorisierten Veranstaltungspersonal ist auf dem 
Veranstaltungsgelände grundsätzlich Folge zu leisten.

20. Beim Parken beachten Sie bitte die Hinweise der Ordnungskräfte.

21. Bitte benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel.

22. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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